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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 27.08.1980

Norm

ABGB §922

ABGB §1167

Rechtssatz

Es fehlt im österreichischen Recht im Bereich der Normen über die Gewährleistung eine ausdrückliche Bestimmung

darüber, was rechtens sein soll, wenn der Verkäufer mit der Erfüllung des Verbesserungsanspruches in Verzug kommt

(SZ 49/66; Bydlinski in Klang 2. Auflage IV/2 154).
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